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Schriftliche Fragen im Dezember 2007

Arbeitsnummer 126

Sehr geehrte Frau Kollegin,

lhre o. a. Frage beantworte ich wie folgt:

Frage Nr. 126:
Erfolgt für den Fall, dass eine Gemeinde ein Begrüßungsgeld für Neugeborene zahlt, eine
Anrechnung dieses Geldes auf die Zahlung von Arbeitslosengeld ll ?

Antwort:

Ein von einer Gemeinde für Neugeborene gezahltes "Begrüßungsgeld" sollte nach Auf-

fassung der Bundesregierung nicht als Einkoinmen auf die Regelleistungen und die Leis-

tungen für Unterkunft und Heizung im Rahmen des Arbeitslosengeldes ll angerechnet

weroen.

Bei dem Begrüßungsgeld für Neugeborene handelt es sich um eine einmalige Einnahme.

Nach den entsprechenden Regelungen in der Arbeitslosengeld ll/Sozialgeld-Verordnung

sind einmalige Einnahmen, soweit nicht im Einzelfall eine andere Regelung angezeigt ist,

auf einen angemessenen Zeitraum aufzuteilen und monatlich mit einem entsprechenden

Teilbetrag zu berücksichtigen.
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Diese Regelung lässt es zu, bestimmte Leistungen anrechnungsfrei zu belassen, auch

wenn sie grundsätzlich einem ähnlichen Zweck wie die Leistungen des SGB ll dienen.

Mit freundlichen Grüßen
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